
Urkundenrolle 8.893                      Sammlung 7.242                
Laut Art. 84, Absatz 1bis des D.lgs n. 105/2018 (Decreto Correttivo) sind  
die  Urkunden,  die  mit  der  Ausübung  der  Tätigkeit  der  ehrenamtlichen  
Einrichtungen verbundenen sind, von der Registergebühr befreit.
Laut Art. 82. Absatz 5 des D.lgs n. 117/2017 (Kodex des Dritten Sektors)  
sind die von den ehrenamtlich tätigen Organisationen angeforderten und  
ausgestellten Urkunden und Dokumente frei von der Stempelsteuer.

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
DES VEREINES "ELTERN-KIND-ZENTRUM BRIXEN"

REPUBLIK ITALIEN
Den dreiundzwanzigsten Mai zweitausendneunzehn.

(23 - 5 - 2019)
In Brixen, Dantestraße 29, in den Räumlichkeiten des Eltern-Kind-Zentrum 
Brixen.
Um 20.00 Uhr.
Vor mir RA Dr. MARTINA TSCHURTSCHENTHALER, Notar in Brixen, mit 
Amtssitz dort in Kleiner Graben 2, eingetragen im Notariatskollegium von 
Bozen, 

ist erschienen:
MONDINI MONIKA, geboren in Brixen (BZ) am 22. Juli 1990, wohnhaft in 
Brixen  (BZ),  Vinzenz-Gasser-Straße  51,  italienische  Staatsbürgerin, 
Steuernummer  MND  MNK  90L62  B160U,  welche  erklärt,  im  Sinne  der 
Verordnung des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000 Nr. 445, 
von  mir  Notar  ermahnt  über  die  strafrechtlichen  Folgen  im  Falle  von 
Falschaussagen,  dass  sie  die  Vorstandsvorsitzende  und  gesetzliche 
Vertreterin des Vereins

"ELTERN-KIND-ZENTRUM BRIXEN", 
mit  Sitz  in  Brixen  (BZ),  Dantestraße  29,  Steuernummer  90013360210, 
Mehrwertsteuernummer  02246420216,  eingetragen  in  das 
Landesverzeichnis  der  ehrenamtlich  tätigen  Organisationen  am  17.  Juni 
2010 mit Dekret Nr. 157/1.1 laut Landesgesetz vom 1. Juli 1993, Nr. 11 und 
eingetragen in das Landesregister der juristischen Personen unter der Nr. 
366, ist.
Die Erschienene, deren persönlicher Identität ich Notar gewiss bin, ersucht 
mich um Beurkundung des Verlaufes der Mitgliederversammlung des oben 
genannten Vereins,  welche sich an diesem Ort, Tag und zu dieser Stunde 
versammelt hat, um in zweiter Einberufung über folgende 

Tagesordnung
zu diskutieren und zu beschließen:
omissis-
2. Statutenänderung
omissis -. 
Die Erschienene übernimmt laut  Statut  den Vorsitz der  Vollversammlung 
und stellt fest, dass:
a)  die  Vollversammlung  mit  schriftlicher  Einberufung  vom  10.  Mai  2019 
ordnungsgemäß einberufen worden ist;
b)  die Vollversammlung in  erster  Einberufung heute  um 19:00 Uhr  nicht 
beschlussfähig war;
c) die Vollversammlung hier in zweiter Einberufung versammelt ist, wobei 
von den 745 stimmberechtigten Mitgliedern heute 25 Mitglieder persönlich 
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oder  vertreten,   anwesend  sind,  wie  aus  der  unter  Buchstabe  "A" 
beigelegten Anwesenheitsliste hervorgeht;
d) der Vereinsvorstand durch folgende Personen vertreten ist:
-  die  Vorsitzende  und  gesetzliche  Vertreterin  MONDINI  MONIKA,  hier 
erschienen, BARBIERI MARLENE, geboren in Bozen am 9. Februar 1978, 
SPACCAVENTO  SABRINA,  geboren  in  Bozen  am  21.  April  1972, 
OBWEXER  BRIGITTE,  geboren  in  Brixen  (BZ)  am  30.  Oktober  1966, 
PRADER WALTER, geboren in Brixen (BZ) am 26. Juli 1970;
e) folgende Rechnungsprüfer amtierend sind:
MITTERMAIR MARTA, geboren in Sand in Taufers (BZ) am 27. April 1954;
MORODER HEDWIG, geboren in Brixen (BZ) am 29. November 1968;
f) die Identität und die Teilnahmeberechtigung der Anwesenden überprüft zu 
haben.
Die  Vorsitzende  erklärt  somit  die  Mitgliederversammlung  für 
ordnungsgemäß einberufen und für beschlussfähig, über den obgenannten 
Tagesordnungspunkt  zu  beschließen,  wobei  präzisiert  wird,  dass  meine 
Anwesenheit nur für den zweiten Punkt der Tagesordnung erforderlich ist.
Die Vorsitzende erläutert der Vollversammlung die Gründe der Abänderung 
der heutigen Satzungen.
Die Vorsitzende unterstreicht auch die Notwendigkeit,  die Satzungen des 
Vereins  "ELTERN-KIND-ZENTRUM  BRIXEN"  an  die  veränderten 
gesellschaftlichen Bedingungen und an die Vorgaben des Kodex des Dritten 
Sektors (terzo settore) laut GvD 3. Juli 2017 Nr. 117 anzupassen.
Daraufhin verliest  die Vorsitzende den Anwesenden den Text  der neuen 
Satzungen, der von der Mitgliederversammlung genehmigt werden muss.
Nach  kurzer  Diskussion,  in  welcher  keiner  der  Anwesenden  die 
Protokollierung  der  eigenen  Stellungnahme  verlangt,  erklärt  die 
Vorsitzende der Versammlung die Diskussion bezüglich der Tagesordnung 
für beendet und eröffnet die Abstimmungsphase.
Die  Mitgliederversammlung,  nach  Kenntnisnahme  der  oben  angeführten 
Ausführungen,

beschließt:
einstimmig  mittels  Handaufheben  ausgedrückter  Stimme,  wie  die 
Vorsitzende feststellt,
a) die Genehmigung der neuen Satzung;
b) die  Präsidentin  mit  den  weitestgehenden  Befugnissen  für  die 
Durchführung der gefassten Beschlüsse auszustatten und diesbezüglich zu 
ermächtigen, alle Formalitäten die zur Eintragung der gefassten Beschlüsse 
in  das  Register  der  juristischen  Personen,  in  das  Verzeichnis  der 
Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens und gegebenenfalls in 
das  Nationale  Einheitsregister  des  Dritten  Sektors  notwendig  sind 
durchzuführen,  sowie  den  Vorstand  ausdrücklich  zu  bevollmächtigen, 
allfällige für die Eintragungen erforderlichen Änderungen, Streichungen und 
Einfügungen  an  vorliegender  Urkunde  und  an  den  beigelegten  Satzung 
vorzunehmen.
Da nichts  weiteres,  betreffend  den  zweiten  Punkt  der  Tagesordnung  zu 
beschließen  ist  und  dazu  niemand  mehr  das  Wort  ergreift,  erklärt  die 
Vorsitzende die Mitgliederversammlung
um 20.20 Uhr für beendet und es kann mit der Abhandlung der restlichen 
Tagesordnungspunkte,  wo  es  meine  Anwesenheit  nicht  erfordert, 
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fortgefahren werden.
Die  Vorsitzende  übergibt  mir  Notar  die  Satzungen  (Statut),  welche  als 
integrierender  Bestandteil  dieser  Urkunde  unter  Anlage "B"  beigelegt 
werden. 
Die Spesen vorliegender Urkunde gehen zu Lasten des Vereins.
Vorliegende  Urkunde  ist  von  mir  Notar  der  Erschienenen,  welcher  sie 
genehmigt, vorgelesen worden. Ich Notar bin vom Verlesen der Anlagen "A" 
und "B" befreit worden.
Vorliegende Urkunde, mit Computer von einer Person meines Vertrauens 
geschrieben und eigenhändig von mir ergänzt, besteht aus drei Seiten von 
zwei Blättern.
Unterschrieben um 20.20 Uhr.
Gez.: MONDINI MONIKA
Gez.: MARTINA TSCHURTSCHENTHALER (Siegel)
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